	Passen Sie die Muster-BV an die Gegebenheiten in Ihrem Betrieb an

	1.  Präambel
Diese Betriebsvereinbarung regelt das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) gemäß § 167 Abs. 2 SGB IX. Arbeitgeber, Personalabteilung (HR), Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung verfolgen gemeinsam das Ziel, die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten zu erhalten, Arbeitsunfähigkeit zu überwinden und erneuter Erkrankung vorzubeugen sowie präventiv gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen zu stärken.
1. 2. Geltungsbereich 
Diese Vereinbarung gilt für alle Beschäftigten des Unternehmens unabhängig von einer Schwerbehinderung. Ausgenommen sind externe Mitarbeitende wie Leiharbeitnehmer, Aushilfen oder Honorarkräfte, sofern keine gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.
2. 3. Ziele, Grundsätze und Abgrenzung
Ziele sind die in § 167 Abs. 2 SGB IX genannten Zwecke. Die Teilnahme am BEM ist freiwillig und kann jederzeit begonnen, abgelehnt oder widerrufen werden. Ein Widerruf führt zur sofortigen Beendigung des Verfahrens ohne Nachteile für die betroffene Person. BEM ist vom betrieblichen Rückkehrgespräch zu unterscheiden. Rückkehrgespräche dienen ausschließlich der kurzfristigen Einsatz- und Arbeitsfähigkeitsklärung, während das BEM ein strukturiertes, vertrauliches und datenschutzrechtlich geschütztes Verfahren darstellt. Alle Beteiligten verpflichten sich zu Vertraulichkeit, Zweckbindung und Datenminimierung.
3. 4. Voraussetzungen, Einladung und Fristen
Ein BEM wird eingeleitet, wenn innerhalb von 12 Monaten mehr als 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit vorliegen (§ 167 Abs. 2 SGB IX). Die Einladung erfolgt schriftlich durch HR und enthält alle gesetzlich erforderlichen Hinweise zu Ziel, Ablauf, Freiwilligkeit, Datenschutz und Vertrauensperson. Die Rückmeldefrist beträgt in der Regel 3 Wochen. Erfolgt keine Rückmeldung, erfolgt eine erneute Einladung. Danach wird das Verfahren als abgelehnt dokumentiert.
4. 5. Integrationsteam, Rollen und Verfahren
Das Integrationsteam besteht aus HR (operative Durchführung und Koordination), Betriebsrat und Schwerbehindertenvertretung (SBV). HR führt die BEM-Gespräche gemeinsam mit dem Betriebsrat. Die SBV wird bei berechtigten Fällen beteiligt. Die Maßnahmenentscheidung erfolgt im Konsens zwischen HR, Betriebsrat und betroffener Person im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten.
Externe Leistungsträger (z. B. Krankenkasse, Rentenversicherung, Unfallversicherung, Reha-Dienste) werden ausschließlich mit Einwilligung der betroffenen Person einbezogen. Sie werden insbesondere zur Prüfung und Einleitung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sowie von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) beteiligt. Die Kontaktaufnahme erfolgt durch HR oder auf Wunsch der betroffenen Person selbst. Eine Vertrauensperson kann auf Wunsch jederzeit teilnehmen.
6. 6. Durchführung des BEM-Verfahrens und Maßnahmen
Nach Zustimmung erfolgt eine strukturierte Situationsanalyse. Auf dieser Basis wird ein individueller Maßnahmenplan erstellt. Mögliche Maßnahmen sind insbesondere: Arbeitsplatzanpassung und ergonomische Gestaltung, Veränderung von Arbeitszeit, Arbeitsorganisation oder Arbeitsort, stufenweise Wiedereingliederung, Versetzung auf geeignete Arbeitsplätze, Qualifizierung, Weiterbildung, Umschulung oder technische Hilfsmittel. 
7. BEM-Maßnahmen stellen keine einklagbaren Ansprüche dar, werden jedoch vom Arbeitgeber ernsthaft geprüft und im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten umgesetzt.
7. 7. Dokumentation
Es werden ausschließlich erforderliche Daten verarbeitet: Teilnahme, Maßnahmen, Ergebnisse und Vereinbarungen.
Die Dokumentation erfolgt getrennt von der Personalakte. Gesprächsprotokolle werden den betroffenen Personen zur Verfügung gestellt.
8. 8. Datenschutz, IT-Sicherheit und Löschung
BEM-Daten werden in einem gesonderten, geschützten System oder physisch getrennt aufbewahrt. Zugriff haben ausschließlich autorisierte HR-BEM-Verantwortliche. Technische und organisatorische Maßnahmen (Zugriffsbeschränkung, Verschlüsselung, Protokollierung) werden angewendet. Der Datenschutzbeauftragte ist eingebunden.
Löschfristen: Ablehnung der Teilnahme: Löschung innerhalb von 3 Monaten / Abschluss des BEM-Verfahrens: Löschung nach 3 Jahren / erneute BEM-Pflicht setzt Frist neu in Gang. Anonymisierte Auswertungen sind zulässig.
9. 9. Abbruch und Wiederaufnahme
Ein BEM kann bei Widerruf, fehlender Mitwirkung oder Unmöglichkeit der Maßnahmen beendet werden. Der Abbruch wird dokumentiert. Ein erneutes BEM ist bei erneuter Voraussetzung möglich.
10. 10. Informationsrechte des BR und SBV
11. Der Betriebsrat erhält regelmäßig, mindestens quartalsweise, eine Übersicht der BEM-berechtigten Beschäftigten. Diese enthält ausschließlich: anonymisierte Fallkennung (Fall-ID) / Feststellung der BEM-Berechtigung / Datum des Erreichens der 6-Wochen-Frist / Verfahrensstatus (Einladung, Zustimmung, laufend, abgeschlossen, abgelehnt). Personenbezogene Daten oder Gesundheitsdaten werden nicht übermittelt.
Zusätzlich erhält der Betriebsrat anonymisierte Gesamtauswertungen in Form eines Jahresberichtes über:
· Anzahl der BEM-Verfahren / Teilnahme- und Ablehnungsquoten / Maßnahmenarten / Wiedereingliederungserfolge
zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufgaben.
12. 11. Schlussbestimmungen
Konflikte werden im Integrationsteam gelöst. Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und wird regelmäßig überprüft.
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